
Zurischen der Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

als öttlicher Träger der öffentllchen Jugendhitfe

und

Verein ambulanter Erziehungshilfen e.V.

ViolenstraBe 12

28195 Bremen

wird gemäß $ 77 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB Vlll) folgende

Vereinbarung zur Ero*ringung von Lelstungen der Schutbegleitung als Hiffen zu einer

Schulbildung im Rahmen der Eingliederungshilfe gemäß S 35a SGB Vlll i.V.m. $ 112 Abs.

1 Nr.1 SGB lX

geschlossen:

l. Allgemeines

$ t lnhatt derVereinbarung

Die vorliegende Vereinbarung umfasst die Grundsätze und allgemeine Regelungen sowie die

Leistungs- und Vergütungsvereinbarung für die Erbringung der Leistungungen der Schulbe-

$eitung ats Teilhabe an Bildung nach $ 35a SGB Vlll i.V.m. S 112 Abs 1. Nr. 1 SGB X.

$ 2 Zielsetzung

1) Nach g 3 Abs. 4 S. 1 Bremisches Schulgesetz (BremSctrulG) haben die Elremisctren

Schulen den Auftrag, sich zu inklusiven Schulen zu entwickeln. Dies beinhaltet insbe-

sondere, dass der Unterricht und das weitere Schulleben für behinderte und nicht behin-

derte Schüler:innen gestaltet wird ($ 4 Abs. 5 S. 1 BreSchulG). Vor diesem Hintergrund

kornrnt der Schulbegleitung ftlr Schüler:innen mit einer Behindenrng eine besondere Be-

deutung zu.
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2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen auch mit den Verbänden der freien Wohl-

fahrtspflege zusammenarbeiten. Sie achten dabei deren Selbständigkeit in Zielsetzung

und Durchführung ihrerAufgaben DieZusamrnenarbeit soll darauf gerichtet sein, däss

sich die Eingliederungshiife und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der

Leistungsberechtigten wirksam ergänzen. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-

hilfe sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet

der Eingliederungshilfe angemessen unterstützen. Auch sollen die örtlichen Träger der

üffen{lichen Jugendhilfe von der Durctrführung eigener Maßnahmen absehen, wenn üie

Leistung im Einzelfall durch die freie Wohlfahrtspflege erbracht wird. Die vorliegende

Vereinbarung konkretisiert diese Anforderungen an die Zusammenarbeit der örtlichen

Träger der Jugendhilfe mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege für die Erbringung

der Leistungen der Schuibegleitung als Hilfen zu einer Schulbildung"

$ 3 Kooperationspflichten

Die Schulbegleitung ist in enger Kooperation mit der jeweiligen Schule, die die jeweiligen Leis-

tungsberecfitigten besuchen, zu erbringen. Dabeimuss dem (sonder-)pädagogischen Bedarf

der Leistungsberechtigten und deren behinderungsbedingten zusätzlichen Eingliederungsbe.

dart zur Teilhabe in der Schule Rechnung getragen werden.

ü. Leistungsvereinbarung

$ 4 Grundlagen der Leistung

1) Das Leisfungsangebotdes Leistungserbringers entsoriefü der Leislungsbeschreibung

Schulbegleltung - Eingliederungshilfe nach $ 35a SGB Vltl i.V.m. S ff2 Abs I Nr,

1 SGB lX (Anlage 1).

2) Der zu betreuende Personenkreis, Art, Umfang Ziel und Qualität der Leistungen, die

personelle Ausstattung sowie die Qualifikation des Personals ist der Leistungsbeschrei-

bung zu entnehmen.

3) Bei den Leistungen der Schulbegleitung handelt es sich um Unterstützungsleistungen.

Sie sollen die durch die Behinderung bestehenden Beeinträchtigungen beseitigen bzw.
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mildern und die Teilhabe am Schulleben ermöglichen. Das Leistungsangebot muss aus-

reichend, geeignet, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Dem Leistungserbringer obliegt

es, dies zu gewährleisten.

4) Offenbart sich im laufenden Schuljahr im Rahmen der Leistungserbringung ein Mehr-

oder Minderbedarf, ist dieser der leistungsbewilligende Stelle unverzüglich, unter Darle-

gung der Umstände, anzuzeigen. Die leistungsbewilligende Stelle entscheidet nach Prü-

fung über die Arrpassung der Art und des Umfangs der Leistung. Jegllche Anderungen

der Leistung, seies nach Art oder Umfang, bedürfen der Feststellung und Kostenzusage

durch die leistungsbewilligende Stelle.

$ 5 Personelle Ausstattung

1) Auswahldes Personals und Kooperation

a) Die Auswahl und Anstellung der zur Ausführung der Schulbegleitung jeweils geeigneten

und erforderlich erscheinenden Mitarbeiter:innen obliegen dem Leistungserbringer. Sie

sfi€ntiertsictt am festgres#ten Bedaft des retsttmgrstrerecfrt(tren und den Eedingrungen

des Einsatzortes.

b) Die eingesetzten Schulbegleitungskräfte sind Beschäftigte des Leistungserbringers und

rrniarriaaan;^ arbeitsrechllicher und soziatversicherungsiechtlicher Hiasicht ausschließ-rnItEtüEglgtl Ir r

tich den zwischen ihnen und dem Leistungserbringer getroffenen arbeitsvertraglichen

Vereinbarungen. Der Leistungserbringer hat als Arbeitgeber die alleinige Dienst- und

Fachaufsicht. Er allein übt das arbeitgeberseitige Direktionsrecht aus. Der Leistungser-

bringer trägt dafür Sorge, dass die von ihm eingeseüzten Schulbegleitungskräfte clas

Hausrecht der Schulleitung beachten. Zur Eneichung einer optimalen Förderung der

Schüler:innen stellt der Leistungserbringer sicher, dass die Schulbegleitungskräfte im

Rahmen ihrer arbeitsvertraglichen Aufgaben eng mit der Schule kooperieren und die

Schule bei der Umsetrung schüler:innenbezogener Maßnahmen und Anweisungen un-

terstützen.

2l Qualifikation derMitarbeiter:innen

a) Aus der Art der Behinderung und den Umständen des Einzelfalles folgen spezifische

Anforderungen an die Qualifikation der Schulbegleitungen. Die einzuseEende Qualifika'

tion der Schulbegleitung wird im Hilfeplanverfahren festgelegt'

b) Dem entsprechend sind vom Leistungserbringer, in Abhängigkeitzu derArt und Schwere

der Behinderung derLeistungsbereehtigten, Mitar.beiter:lnnen mit den in derZiff. 7.?der
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Leistungsbeschreibung (Anlage 1) aufgeführten Qualifikationen in der Schulbegleitung

einzusetzen.

3) Tarifliche Vergütung des Personals

a) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

fur das tand Brernen (Landesmindestlohngesek) in seiner: jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmer:innen nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu ver-

güten.

b) Der Leisturgwbrir4q ist nidlt tarifgebundq. Zur Vergri{ung ds }litarbeitenden rvird

ein Haustarifuertrag angewendet, der sich an den TVöD SuE anlehnt. Zu den angewancl-

ten tariflichen Bestandteilen des TVöD SuE gehören insbesondere die sich aus dem

Tarifvertrag ergebenden Entlohnungsansprüche wie die Grundvergütung, einschließlich

Entgeltbestandteile, die an die Art der Tätigkeit, Qualifikation und Berufserfahrung der

Arbeitnehmer:innen ankntJpfen Einmalzahlungen, Jahressonderzahlung, tirlaubsan-

spruche, Zulagen und Zuschläge unter Mindesteinhaltung der jeweiligen Erahrungsstu-

fen sowie die Einhaltung der Eingruppierungsgrundsätze des Tarifuertrags.

c) Die durehsehnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten der Assistenzkräfte betragen für
. angelemte nichtpädagogische Kräfte I sozialerfahrene Personen

(Tätigkeitsgruppe A): 

. pädagogisch-pflegerische Fachkräfte (Iätigkeitsgruppe B)

. pädagogische Fechkrt4e (Tirtigkeitsgruppe C):

Bei der Berechnung des durchschnittlichen Arbeitgeberbruttos für eine Vollzeit-Assis-

tenzkraft ist zu beachten, dass dieses auf Grund von schulfreien Zeiten, die nicht durch

abrechenbare indirekte Zeiten oder Urlaubsanspruch gedeckt sind, um 5o/o aut g5% re-

d.uziert wird- Dies gesctlieht, darnit eine gnnzjährige" durchgärq!_1en Zahlung der Mo-

natspauschalen möglich ist.

d) Die Fachliche Leitung umfasst die fachlich-pädagogische Leitung sowie die Koordination

und Qualitätssicherung der Leistungserbringung. Die dazu erforderlichen Stellen sind

nach dem Personalschlüssel 1 zu 4A zu ermitteln. Die durchschnittlichen Arbeitge

berbruttojahreskosten für die Fachliche Leitung betragen 

e) Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten des Personals ergeben sich aus

den Kalkulationsunterlagen (Anlage 2), Sie werden vom teistungserbringer prospektiv,
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unter Bezugnahme auf das bereits vorhandene Personal, sowie unter Berücksichtigung

notwendiger Neueinstellungen und voraussichtlicher Personalabgänge, berechnet.

4) Koordination und Sicherstellung derpensonellen Ausstattung

a) Es steht der leistungsbewilligenden Stelle frei, den Nachweis der Eignung der eingesetz-

ten Mitarbeiter:innen im laufenden Schuljahr zu überprüfen und in diesem Zusammen-

hang aktuelle Führungszeug nisse anzufordern.

b) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, soweit ein Vertrag mit neuen Leistungsberech-

tigten zustandekommt, die benötigten Stellen mitfachlich und persönlich geeigneten Mit-

arbeiter:innen zu besetzen. lst es dem Leistungserbringer nicht möglich die Stellen zu

besetzen, hat er Rücksprache mit dem örtlich zuständigen Träger der Jugendhilfe zu

halten.

c) lm Falle einer notwendig werdenden Auswechselung von Mitarbeiter:innen hat der Leis-

tungserbringer die leistungsbewitligende Stelle, wenn möglich, zeitlich vor der Aus-

wechslung, andemfalls unvezüglich danach, zu untenichten.

d) Der Leistungserbringer stellt durch innerbetriebliche Regelungen sicher, dass den für die

Schulbegleitung eingesetzten Mitarbeiter:innen ihr Erholungsurlaub in der Regel nur

während der Schulferien zu gewähren ist. Der Leistungserbringer garantiert, sofern ein-

geseffie Mitarbeiterinnen ihren Urlaub nicht innerhalb derSchulferien nehmen können,

die Schulbegleitung weiterhin sichezustellen.

$ 6 Betriebsnotwendige Anlagen und sächliche Ausstattung

De; Arbeitsptatz im Bereich der Schuie ist ausgestaitei. Darüberhinausgehende hoiwendige

sachliche Ausstattungen, z. B. Wickeltische, etc., werden ebenfalls von der Schule zur Verfü-

gung gestellt.

$ 7 Unterbrechung der Assistenzleistung

1) Bei Unterbrechung der vereinbarten Leistung der Schulbegleitung aufgrund von Krank-

heits- oder Ausfalltagen der Leistungsberechtigten, wird die vereinbarte Vergütung für

den im Leistungsbescheid bewilligten Stundenumfang längstens für 30 zusammenhän-

gencie Airrecirnungstage vom örtlieiTen Trägercier .Agerlditüfis fisrüg€zeitlt. Dartlb'er itirF

aus erfolgt eine Fortzahlung der Vergütung nur dann, wenn rechtzeitig vor Ablauf dieser
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Frist mit der leistungsbewilligenden Stelle über die Fortzahlung der Vergütung ezielt
r#orden i$.

2) Die betroffenen Mitarbeiter:innen des Leistungserbringers müssen in jedem der vorge-

nannten Fälle vorrangig zu Vertretungsarbeiten bei anderen Leistungsberechtigten her-

angezogen werden, soweit mit diesen ein Vertrag zur Erbringung von Leistungen der

Schulbeglejtung zusüande "kommt,

3) Bei Unterbrechung der vereinbarten Assistenzleistung aufgrund von Krankheit der As-

sistenzkraft, kann ohne Weiteres das Entgelt für bis zu 6 zusammenhängende Wochen

fortgezahlt werden. Der Leistungserbringer stellt im Falle des Ausfalls einer eingesetz-

ten Assistenzkraft, in der Regelzeitnah eine Vertretung, sofern diese unter Ber{rcksich

tigung der Umstände des betroffenen Einzelfalls möglich ist und für fachlich sinnvoll er-

achtet wird. Die Vertretung erfolgt nur, sofern eine schulinterne Vertretungsregelung

nicht möglich ist. Die Vertretungsregelung wird nach einem Jahr durch die Vertrags-

kommission eyaluiert (Praxistauglichkeit etc.) und bei Bedarf angepasst

$ 8 Leistungsverpflichtung

1) Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die im Rahmen der Eingliederungshilfe notwendi-

gen Bdarfe des jeueiligen Leictungsberer.htigtm an der diesp-m zugewiesene-n Sc.hrd*

abzudecken, vgl. Anlage 1 dieser Vereinbarung.

2) Der Leistungserbringer garantiert, dass er die im Leistungsbescheid festgelegten Leis-

tungen vollumfänglich eöringen kann- Sotlten während der Laufzeit der Vereinbarung

Umstände eintteten, aufgrund derer der Lei#ungserbringer nieht mehr zur Erb'ringung

sämtlicher in der Anlage 1 beschriebener Leistungen in der Lage ist, hat er dies gegen-

über der leistungsbewilligenden Stelle unvezüglich anzuzeigen.

$ 9 Qualität der zu erbringenden Leistung

1) Der Leistungserbringer ist verantwortlich für die Qualität der zu erbringenden Leistun-

gen. Die Qualität der Leistungen wird durch Anforderungen an die Eigenschaft und Merk-

male einer sozialen Dienstleistung- bzw. Maßnahme (Leistungsstandards) beschrieben,

die erfullt werden müssen, damit das Angebot geeignet ist, den Erfordemissen einer
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bedarfsgerechten Leistungsvereinbarung zu entsprechen. Der Leistungserbringer er-

stellt im Rahmen dieser Qualitätsbeschreibung Konzepte, aus denen die Erfordernisse,

Merkmale und Eigenschaften hervorgehen.

2) Der Leistungserbringer stellt, sofern noch nicht vorhanden, den Aufbau eines internen

Qualitätsmanagements mit den üblichen Aufgabenverteilungen, Evaluationsinstrumen-

ten, etc. verbindlich sicher. lnnerhalb dieses internen Qualitähmanagements werden

Struktur, Prozess und Ergebnfsquafität durch angemessene Qualitätssicherungsmaß-

nahmen und lnstrumente gesteuert und verantwortet.

$ l0 Dokumentation der Leistungen

Die Leistungserbringung in der Schulbegleitung ist in überprüfbarer Form zu dokumentieren.

Die Dokumentationen sind Eigentum des Leistungserbringers und werden durch diesen archi-

viert. Es wird eine Dokumentation geführt, die für die Dauer der Erbringung der Leistung Schul-

hegleitung beider Schulieitung verwahrt wird. Die Schulleitung hat ittr ciie Dauer cier Schuibe'

gleitung jederzeit Einblick in die Dokumentation.

S I1 Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen

ti Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Anga-

ben über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung nach dem Landesrahmenver-

trag nach S 78f SGB Vlll gelten ebenfalls für dieses Leistungsangebot-

2) Die Quatitätsberichlserstattung ertolgt analog der Vorgaben zur Schulbegleitung

SGB X. Der Lefstungserbringer das Berfchtsraster Qualitätsprüfung (Anfage 3) bis zum

31. Mäz des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die Senatorin für Arbeit, Soziales,

Jugend und lntegration. Die Berichterstattung erfolgt jeweils für das vergangene Kalen-

derjahr.

3) Ebenso gelten die bestehenden Rechte zu Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung so-

wie zur Küzung der Vergütung, welche auch für die Schulbegleitung SGB lX Anwen-

dung finden.
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lll, Verg{itungsvereinbarung

$ l2 Vergütungsanspruch

1) Fürdie Zeltab dem 01.04.2025wirdzurAbgeltung dererbrachten Leistungen ein Entgelt

vereinbart.

2) ErbrachteAssistenzleistungen durch:

. angelernte nichtpädagogische Kräfte / sozialerfahrene Personen

(Tätrgkeitsgruppe A)

. pädagogisch-pflegerische Fachkräfte Oätigkeitsgruppe B)

. pädagogische Fachkräfte (Tätigkeitsgruppe C)

werden mit einem Entgelt je Leistungsstunde vergütet, das abhängig vom bewilligten

Leisfu ngsumfang des Leistungsberechtigten, auf eine Monatspauschale hochgerechnet

wird (Berechnung: Entgelt je Leistungsstunde der Tätigkeitsgruppe x bewilligter Leis-

tungsumfang in der Schulbegleitung pro Woche x4,34 Wochen pro Monat).

Tätigkeitsgruppe

^ -l.tD

Entgett je

Leistungstunde
27,11 € 30,31 € 34,20€

Nachric{ttlich: Umrechnung der $ilonatspauschale bei der Bo*illigung 1run einer Stsnde

pro Woche (Basiswert für die Hinterlegung in der Fachsoftware):

Tätigkeitsgruppe

A B c
Monatspauschale

(Bewilligung 1 Stcl

pro Woche)

117,66 € 131,54 € 148,60 €

3) Die Grundlagen zur Ermittlung der genannten Vergütung sind den beigefügten Kalkula-

tionsunterlagen (Anlage 2) zu entnehmen.

4) Die Vergütung beinhaltet alle erforderlichen direkten und indirekten Zeiten der Leistungs-

erbringung sowie die Ausfallzeiten des Personals (2.B. Vor- und Nachbereitung, Fahrt-

zeiten, Dienstbesprechungen, Urlaub, Fortbildung, lftankheit, etc.). Mit den enechneten
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Monatspauschalen sind beiwirtschaftlicher Betriebsführung damit alle notwendigen Per-

sonal-, Sach- und lnvestitionskosten abgegolten. Daraus folgt, dass mit den Pauschalen

alle weiteren mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personalkosten für die

Assistenz, fachliche Leitung und Koordination (Qualitätssicherung), Geschäftsführung

und allgemeine Verwaltung sowie alle notwendigen Sachkosten und lnvestitionskosten

abgegolten sind.

5) Die Abrechnung der Monatspauschalen erfolgt bei Beginn oder Beendigung im laufen-

den Monat nach Tagessätzen. Die jeweiligen Tagessätze werden mit dem Divisor 30,4

ermittelt. Für die Abrechnung des Teilmonats wird eine 7-Tagewoche zugrunde gelegt.

6) Eine Abrechnung der Vergütung ist nur zulässig, wenn eine entsprechende Zusiche-

rung der Übernahme der Vergütung des zuständigen örtlichen Trägers der Jugendhilfe

im Einzelfall vorliegt.

lV. Vereinbarungszeitraum

1) Die Leistungs- und Vergütungsvereinbarung gilt ab dem 01 .04.2025 und wird mit einer

Mindestlaufzeit von 12 Monaten, also mindestens bis zum 31.03.2026, auf unbestimmte

Zeit geschlossen.

2) Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es

einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Absatz 1 genannten Mindest-

laufzeit. Die Vereinbarung kann, unter Einhaltung der unter Absatz 1 genannten Min-

destlaufzeit, mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden.

3) Bei Neu-Abschluss des TVöD SuE, kann diese Vereinbarung zum Ende des Monats, in

dem der Neu-Abschluss erzielt wurde, von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer

Frist, zum Zwecke der Anpassung durch Neuverhandlung der Personalkosten, gekün-

digt werden. Aufgrund des Tarifabschlusses veränderte Personalkosten sind mit geeig-

neten Nachweisen zu belegen. lst ein pauschalierter Satz zur Steigerung der Personal-

kosten mit den Verbänden der Leistungserbringer geeint, kommt dieser ohne Nachweise

zur Anwendung.

4) Eine Anpassung der Leistungsmerkmale der Leistungsvereinbarung, die mit ausdrückli-

cher Zustimmung beider Vertragsparteien erfolgt, bedarf keiner Kündigung der Leis-

tungsvereinbarung.
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V. Weitergehende Bestimmungen

$ 13 Arbeitsschutz

Für Bremen stellt die Senatorin für Kinder und Bildung bzw. für Bremerhaven der Magistrat

der Stadt Eremerhaven an den Schulen die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheuls-

schutzbestimmungen gemäß $ I des ArbSchG für die Mitarbeiter:innen des Leistungserbrin-

gers sicher. Die Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen, so insbesondere des Arbeitszeit-

gesetzes, obliegt dem Leistungserbringer.

$ 14 Haftung, Gewährleistung

Für Sach- und Personenschäden, die von den eingesetzten Mitarbeiter:innen des Leistungs-

erbringers verursacht werden, haftet der Leistungserbringer im Rahmen der gesetzlichen Best-

immungen.

Vl. Schlussbestimmungen

1) Die Parteien dieses Vertrages verpflichten sich, beiAnwendung, Auslegung, Überprü-

fung und Weitrerentwicklung der vertraglichen Bestirnmungen partnersehffi'lieh und pra-

xisorientiert zusammenzuarbeiten.

2) Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vor-

liegen der gesetzlichen VorausseEungen radrd er nach Maßgabe der Vorschrfften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein.

3) Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteil derVereinbarung

4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt der

Vertrag im Übrigen unberirhrt. Die Vertragsparteien ersetzen in diesem Fall die unwirk-

satne Bestimmung durch eine wirksame, die nach Sinn und Zweck der unvrrirksarnen

möglichst ähnlich ist. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch

Sozialgesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

5) Anderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftfonn"
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Geschlossen: Bremen, im April, 2025

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und tntegration

Leistungsbeschreibung Schulbegleitung - Eingliederungshilfe nach $35a SGB Vlll

i.V.m. $ tt2 Abs. t Nr. 1 SGB lX

Kalkulationsunterlagen für den Kalkulationszeitraum 01.O4.2025-31.03.2026

Berichtsraster Qualitätsprüfung Schulbegleitung

Anlaqen:

Anlage 1

Anlage 2:

Anlage 3:



Leistungsbeschreibung Schulbegleitung - Eingliederungshilfe nach $ 35a SGB Vlll

1

1 Leistungsbezeich-
nung

dere zur Erfüllung der Schulpflicht und gehört zu den in

S 1 12 SGB lX aufgeführten Leistungen zur Teilhabe an Bildung.

Die Schulbegleitung ist eine ambulante
Eingliederungshilfe. Sie ist eine Hilfe zu

Unterstützungsleistung der
r Schulbildung, insbeson-

2 Rechtsgrundlage Eingliederungshilfe gemäß $ 35a SGB Vlll i.V.m. $ 112 Abs.1 Nr

1 SGB IX.

3 Kurze Beschrei-
bung der Leistung

Die Schulbegleitung bemisst sich nach dem individuelle
der leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen und

n Bedarf
hat die Auf-

gabe, ihnen einen gleichberechtigten Schulbesuch zu ermöglichen
Die Eingliederung in den Schulalltag soll dabei möglichst selbstbe-
stimmt und eigenverantwortlich wahrgenommen werden.

4. Personenkreis Das Leistungsangebot richtet sich an Kinder und Jugendliche ab

Schuleintritt, für die nach S 35a SGB Vlll i.V.m. $ 112 Abs. 1 Nr. 1

SGB lX ein Anspruch auf die Leistung festgestellt wird.

Die Eingliederungshilfe nach $ 35a SGB Vlll endet mit dem Eintritt

der Volljährigkeit. Die Hilfe kann als HiFe für junge Volljährige nach

S 41 SGB Vlll fortgeführt werden.

5. Zielsetzung Nach $ 3 Abs. 4 S. 1 Bremisches Schulgesetz (BremSchulG) ha-

ben die Bremischen Schulen den Auftrag, sich zu inklusiven Schu-
len zu entwickeln. Dies beinhaltet insbesondere, dass der Unter-
richt und das weitere Schulleben für Schüler: innen mit und ohne
Behinderungen gemeinsam gestaltet wird ($ 4 Abs. 5 S. 1 Brem-

SchulG). Vor diesem Hintergrund kommt der Schulbegleitung in

der Schule für Leistungsberechtigte eine besondere Bedeutung zu.

Die Schulbegleitung hat zum Ziel, die Teilnahme der Leistungsbe-
rechtigten am Unterricht in Regelschulen sichezustellen und den

für sie erreichbaren Schulabschluss zu ermöglichen.

6. Leistunq
6.{ Art der Leistung Art und Umfang der Leistung sind im Hi lfeplanverfahren ge-

mäß $ 36 SGB Vlllzu ermitteln.
Die Art und der Umfang der zu erbringenden Leistung steht in Ab-
hängigkeit zu der Art und Schwere der Behinderung und des dar-
aus folgenden Bedarfs.

Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich auf die Gestaltung
der Leistung richten, ist zu entsprechen, soweit sie angemessen
sind. Bei der Angemessenheits- und Zumutbarkeitsprüfung sind
insbesondere auch pädagogische, schulorganisatorische und wirt-
schafiliche Aspekte zu berücksichtigen. Wünschenswert ist die
Konzentration des Leistungserbringers auf einzelne Schulen, wenn
dadurch Synergien, insbesondere im Fall einer notwendigen Ver-

ng Schulbegle itu ng aufgru nd von Krankhe it o. a durchtretu etner
Mehrfachbetre uu nutzba könn en Dabei mussng gemacht werdenr
die Koordination zwischen dem Leistu undr
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der Schule im Hinblick auf einen geordneten Schulbetrieb und Un-
terrichtsablauf gewährleistet werden können.

Die Schulbegleitung kann nach $ 112 Abs. 4 SGB lX an mehrere
Leistungsberechtigte gemeinsam erbracht werden, soweit dies
nach $ 104 SGB lX für die Leistungsberechtigten zumutbar ist und
eine solche Regelung im Leistungsbescheid an die Leistungsbe-
rechtigten getroffen worden ist. Wünschen der Leistungsberechtig-
ten ist zu entsprechen, soweit sie angemessen sind.

Die Schulbegleitung greift nicht ein in den Kern der pädagogischen
Wissensvermittlung. Das ist Aufgabe der Schule.

Die Tätigkeit der Schulbegleitung unterliegt der Dienst- und Fach-
aufsicht des Leistungserbringers. Er trägt dafür Sorge, dass die
von ihm eingesetzten Schulbegleitungskräfte das Hausrecht der
Schulleitung beachten.

6.2 lnhalt der Leistung Bei der Schulbegleitung handelt es sich um eine Unterstützung zur
Teilhabe der Leistungsberechtigten am Schulunterricht und am
Schulalltag. Diese Unterstützung ist ergänzend zum allgemeinen
Bildungs- und Eziehungsauftrag der Bremischen Schulen gem. $ 1

Bremisches Schulgesetz (BremSchulG) zu leisten. Die Ausgestal-
tung der Leistung richtet sich an den persönlichen Bedürfnis-
sen/Bedarfen der Leistungsberechtigten aus. Sie zielt darauf, eine
g rößtmögliche Selbständigkeit der Leistungsberechtigten zu errei-
chen.

6.3 Abgrenzung/
Berücksichtigung
anderer Leistung

Die Leistung der Schulbegleitung ist abzugrenzen von
. vorrangigen Leistungen anderer Sozialleistungsträger oder an-

deren Reha-Trägern,
. den Leistungen der Pflegeversicherung und der Hilfe zur

Pflege,
. den Hilfen zur Eziehung.

Die Abgrenzung zu vorrangigen Leistungen erfolgt im Rahmen des
Hilfeplanverfahrens. Der Umfang und die Abgrenzung der jeweili-
gen Leistungen wird im Hilfeplan dokumentiert.

6.4 Umfang der Leis-
tung

Die Schulbegleitung kann an allen Wochentagen in der Schulzeit
entsprechend der individuellen Absprache mit der leistungsberech-
tigten Person in Anspruch genommen werden. Hiezu gehört in den
Ganztagsschulen auch der Nachmittag.

6.5 Direkte personen-
bezogene Leistun-
gen

Zu den Leistungen der Schulbegleitung gehören nach Absprache
mit den Personensorqeberechtioten und dem Leistunosberechtiq-
ten insbesondere die

- Unterstützung zur Orientierung im Schulgebäude (räumlich,

situativ),
- Unterstützung bei der Arbeitsorganisation (Hilfe bei der Su-

che und Einordnen der Arbeitsmaterialien, beim Auffinden
von Textstellen),

- Unterstützung im Unterricht (Erläuterungen von Arbeitsauf-
träqen, Unterstützunq bei Partner- und Gruppenarbeit),

2
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Unterstützung und Anregung zur Erweiterung sozialer und

kommunikativer Kompetenzen,
Förderung der Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeitsfo-
kussierung und Motivation,
Unterstützung bei lebenspraktischen Anforderungen (2. B.

Hilfen beim An- und Ausziehen, Hilfen beiToilettengängen

und hiermit verbundenen hygienischen Aufgaben, Hilfen bei

der Einnahme von Mahlzeiten, Erinnern an Medikamenten-

einnahme, Begleitete Auszeiten,
Schuk vor selbst- und fremdgefährdendem Verhalten,

Unterstützung in Pausen und bei schulischen Veranstaltun-
gen, wie Tagesausflügen/Exkursionen, Schulfesten und den

(mehrtägigen) Klassenfahrten,
Förderung der Selbstbestimmung und Selbstständigkeit und

aktive Gestaltungen von Beziehungen im schulischen Kon-

text.

Der vorstehende Leistungskatalog ist nicht abschließend.

6.6 lndirekte Leistun-
gen

en
mit

sorqeberechtiqten und dem Leistunosberechtiqten insbesondere
die:

a Mitarbeit, Mitwirkung am Hilfeplanverfahren und auf Wunsch
des Case Managements auch Teilnahme an den Hilfeplan-
gesprächen,
Dokumentation und Erstellen regelmäßiger Tätigkeitsbe-
richte,
Zusammenarbeit mit externen Fachkräften und Kooperati-
onspartnern, Amtern und Behörden,

Teilnahme an Fallbesprechungen und an den Klassen-
Teamsitzungen in der Schule,
lnformation der Schul-/Klassenleitung bei Konflikt- und
Problemsituationen, bei erheblicher Gefährdung der körper-
lichen Unversehrtheit der Leistungsberechtigten, bei Miss-

brauch oder Gewalt, beiAnhaltspunkten zur Kindeswohlge-
fährdung.

Zu den indirekten Zeiten gehört der regelmäßige Austausch mit
den Personensorgeberechtigten / Eltern.

a

a

a

a

6.7 Sonstige Leistun-
gen

. Organisation und Leitung des Dienstes,

. Fall- und Teambesprechungen,

. Fortbildung und Supervision,

. Qualitätssichernde Maßnahmen entsprechend der gesetzli-
chen Vorgaben Dritter,

6.8 Leistungsort Die Schulbegleitung ist eine aufsuchende U nterstützu n gsleistu ng,

die in der Schule erbracht wird

3
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7 Personelle Aus-
stattunq

7.1 Allgemeine Anfor-
derungen an die
personelle Ausstat-
tung

Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass im Rahmen von
Tätigkeiten mit Kontakt zu Leistungsberechtigten nur Personen be-
schäftigt oder vermittelt werden, die nicht wegen einer der in $ 72a
Abs. 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt worden
sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus beson-
derem Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5

Jahre) ein erweitertes Führungszeugnis nach $ 30a Abs. 1 des Bun-

deszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen, welches nicht älter
als drei Monate ist. Unbeschadät dessen, hat der Leistungserbringer
unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm be-
kannt wird, dass gegen eine solche Person wegen des Verdachts,
eine solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafuer-
folgung eingeleitet worden sind. Diese Regelungen betreffen auch
Ehrenamtliche und Praktikanten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit die
Möglichkeit des Aufbaus von Abhängigkeits-, Macht- und Vertrau-
ensverhältnissen haben.
Mit der Erfüllung der o. g. Anforderungen sind die Arbeitgeberpflich-
ten in dieser Hinsicht ausreichend erfüllt.
Die fristgerechtete Vorlage der erweiterten Führungszeugnisse ist in
den Qualitätsberichten zu bestätigen.
Gemäß $ 97a SGB Vlll treffen die Leistungserbringer geeignete
Maßnahmen zum Schutz der Leistungsberechtigten vor Gewalt.
Dazu gehört insbesondere die Entwicklung und Umsetzung eines
auf die Dienstleistungen zugeschn ittenen Gewaltschutzkonzepts.

7.2 Qualifikation des
Personals

Zur Erbringung der Leistungen der Schulbegleitung werden fol-
gende Kräfte mit folgenden Qualifikationen eingesetzt:

. sozial erfahrene Personen (ohne pädagogische Formal-
qualifikation mit Erfahrungen in derArbeit mit Kindern
und Jugendlichen), die nach ihrer Persönlichkeit geeig-
net sind (TätigkeitsgrupPe A),

o pädagogische Kräfte mit einem Berufsausbildungsab-
schluss als staatlich geprüfte Sozialassistent: innen o-
der Heileziehungspflegeassistent: innen, staatlich aner-
kannte Kinderpfleger: innen oder einer formalen Gleich-
stellung zu diesen Ausbildungsabschlüssen oder eine
hinsichtlich der Ausbildungsinhalte vergleichbare Quali-
fikation (Tätig keitsgruppe B),

o Erzieher: innen, Heileziehungspfleger: innen, Kind-

heitspädagoge: innen oder Heilpädagoge: innen jeweils

mit staatlicher Anerkennung oder einer formalen Gleich-
stellung zu diesen Ausbildungsabschlüssen (Tätigkeits-
gruppe C).

Über die Vergleichbarkeit von Berufsqualifikationen in der Tätig-
keitsgruppen B entscheidet die Senatorin für Arbeit, Soziales, Ju-
gend und lntegration (Referat 20).

Die Auswahl und die Anstellung der zur Ausführung des Auftrages
jeweils geeigneten und erforderlichen Mitarbeiter:innen führt der
Leistungserbringer aus.

4
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diese unter Berücksichtigung der Umstände des betroffenen Ein-

zelfalls möglich ist und für fachlich sinnvoll erachtet wird. Die Ver-
tretung erfolgt nur, sofern eine schul-interne Vertretungsregelung
nicht möglich ist. Die Vertretungsregelung wird nach einem Jahr
d u rch d ie Vertragskomm ission eva lu iert ( Praxistau g I ich keit etc' )
und bei Bedarf angepasst.

Der Leistungserbringer stellt im Falle des Au
ten Assistenzkraft, in der Regel zeitnah eine

sfalls einer eingesetz-
Vertretung, sofern

7.3 Fachliche Leitung
und Koordination

mfasst d ie fachlich-pädagog i-
und Qualitätssicherung der

Die fachliche Leitung/Koordination u

sche Leitung sowie die Koordination
Leistungserbringung

7.4 Geschäftsführung
und allgemeine
Verwaltung

Zu gewährleisten ist eine ordnungsgemäße und an den Grundsät-
zen der Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aus-
gerichteten Geschäftsführung u nd Verwaltung.

8. Betriebsnotwen-
dige Anlagen und
Ausstattungen

Der Einsatzort ist die Schule. Die darüber hinaus benötigten räumli-
chen und technischen Voraussetzungen stellt der Leistungserbrin-
ger zur Verfügung.

9. Qualität

9.1 Qualitätssicherung
und -entwicklung

Der Leistungserbringer stellt die fachliche Anleitung
tion der Schulbegleitung sicher. Dazu gehören auch

und Koordina-
die Qualitäts-

entwicklung und Qualitätssicherung auf Grundlage des Bundeskin-
derschutzgesetzes, dem Gesetz zur Kommunikation und lnforma-
tion im Kinderschutz sowie die Rahmenvereinbarung zum

$ 8a SGB Vlll.

9.2 Qualitätsnachweis Strukturqualität
. Einhalten aller Verträge und gesetzlicher Auflagen,
o Vorliegen eines Vertrages zur Schulbegleitung,
o Vorhalten eines schriftlichen Konzeptes,
. Regelmäßige Fallbesprechungen, Team- und Fallsupervision

und Fort- und Weiterbildung,
. Kooperation mit relevanten Akteuren für die Leistungserbrin-

gung,
o Teilnahme an Gremien zur Schaffung von Unterstützungsleis-

tungen.

Prozessqualität
. Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung, Fortschreibung, Doku-

mentation und Koordination der individuellen Planung der Leis-
tung unter Einbeziehung der Leistungsberechtigten, seiner An-
gehörigen und sonstigen Bezugspersonen,

o flexible und bedarfsgerechte Personaleinsatzplanung,
r Planuflg und Dokumentation: Entwicklung, Planung, Umset-

zung, Überprüfung, Fortschreibung und Koordination der indivi-
duellen Planung der Leistung unter Einbeziehung der Leistungs-
berechtigten, seiner Angehörigen und sonstigen Bezugsperso-
nen,

r Planungssicherheit: Gesicherte, flexible und bedarfsgerechte
Personale un inkl Ausfallsicheru

5
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a Assistenzbegleitung: Fachliche und inhaltliche Beratung und Be-
gleitung der Leistungsberechtigten und den Mitarbeitenden.

Eroebnisqualität
. Grad der Zufriedenheit der Leistungsberechtigten,
. regelmäßige Überprüfung und Reflexion des Zielerreichungsgra-

des gemäß den individuellen Zielen im Gesamt- und Teilhabe-
plan,

. Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Umsetzung
der Maßnahmen sowie der fachlichen Weiterentwicklung des
Angebotes.

9.3 Leistungsnachweis Um die Arbeit der Schulbegleitung nachvollziehbar zu machen,
wird diese in allen wesentlichen Punkten schriftlich dokumentiert.
Und zwar insbesondere durch:

o Einsatzpläne/Dienstpläne,
. Einsatzbestätigungen/Leistungsnachweise,
. Dokumentationen (2. B. Fallbesprechungen),
. QualitätsberichUPersonalliste.

Bei einer unplanmäßigen Beendigung der Schulbegleitung wird der

Leistungsträger kuzfristig über die ausschlaggebenden Gründe für

die Beendigung der Schulbegleitung (schriftlich) unterrichtet.

Der Träger der Eingliederungshilfe hat das Recht, lnhalt, Umfang
und Qualität der durchgeführten Leistungen zu prüfen, z. B. durch
Kontrolle der zu fertigenden Dokumentationen.

Die Dokumentation wird vom Leistungserbringer für die Dauer der
Schulbegleitung und auch nach der Beendigung der Schulbeglei-
tung für weitere 5 Jahre, unter Beachtung einschlägiger daten-
schutzrechtlicher Bestimmungen, aufbewahrt.

Zu Beginn des Schuljahres stellt der Leistungserbringer dem Öf-

fentlichen Träger der Jugendhilfe eine Liste des von ihm eingesetz-
ten Personals mit den Namen, Qualifikationen und der Bestätigung
über das Vorliegen des enrueiterten polizeilichen Führungszeugnis-
ses zur Verfügung.

10 Vergütung der
Leistung

Erbrachte Leistungen der Schulbegleitung von soziale
Personen bzw. von pädagogischen Fachkräften, werd

rfahrenen
en mit einer

Stundenpauschale vergütet, die abhängig vom bewilligten Leis-

tungsumfang pro Woche der jeweiligen Leistungsberechtigten in

der Schule, auf eine Monatspauschale hochgerechnet wird.
Mit der Monatspauschale sind alle direkten, indirekten und sonsti-
gen Leistungen sowie Ausfallzeiten abgegolten. Sie beinhaltet alle
mit der Leistungserbringung bei wirtschaftlicher Betriebsführung
und sparsamen Mitteleinsatz notwendigen Personal-, Sach- und ln-

vestitionskosten.

Ein Anspruch auf Vergütung besteht, sobald für die jeweiligen Leis-

tungsberechtigten eine Leistungsbewilligung des zuständigen Trä-
gers der öffentlichen Jugendhilfe vorliegt.
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BeiAbbruch dder Beginn der Leistung innerhalb eines laufenden
Monats, erfolgt eine tageweise Abrechnung.

Die Kosten für mehrtägige Klassenfahrten, inklusive der Kosten der
Unterkunft, Tagesfahrten/Exkursionen sowie für Ausflüge und Ein-

trittsgelder sind bereits in der Vergütung enthalten und daher nicht
gesondert abzurechnen.

12. Gültigkeit Die Leistungsbeschreibung ist gültig ab dem 01.04. 2025.

)

\.
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